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Zweites Blatt.
Fortsetzung der amtlichen Nekanutmachuugen aus dem ersten Akatt.

VelllNüiMlhW
Nr. 6 . 287/5 . 17 . K. R.

Klreffead BeschlaWhme non M-
Wh- (G,m«i-> Billaröbanbc.

vom 25. Juni 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen

des Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur
allgemeinen Aenntuis gebracht mit dem Bemerken/,
das!, soweit nicht nach de » allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt si „ d , jec>c Zuwider¬

handlung irgch 8 6 der Hekanntmachung über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fas¬
sung vo,n 28 . )>lpril 1917 (Reichs -Gesetzbl . S.
376 ) bestraft wird . Auch kairn der Betrieb des
dandelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fcrnhaltnng unzuverlässiger Personen vom Handel
oonr ZZ , 'September 1915 (Reichs - Gesetzbl , S.
*>03 ) untersagt werden.

§ 1.

8t » t der Bekanntmachung vetrosfene GegnMude.

Bon dieser Bekanntmachung ivird betroffen alle
Gebrauchte und nngedranchte Kautschuk - Gummis)
Billardbande in vulkanisiertem und unvulkanis¬
iertem Zustande , und zwar ohne Rücksicht darauf,
ob sie sich in Billarden oder Teilen von Bil¬
larden befindet oder nicht.

8 S.

Kriegs - Rohstofst -Albteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums erfolgen.

8 4.

Gebrauchs - und Beräutzerung - erlaubnis.

Trog der Beschlagnahme ist die Benutzung der
Billardbande in Billarden zum Zwecke des Spie-
lens erlaubt.

Ebenso ist trotz der Beschlagnahme die Ver¬
äußerung mtb Lieferung von Billardbaude ge¬
stattet , sofern sie als Bestandteil eines Billards
oder zur Ausbesserung eines Billards veräußert

oder geliefert.

Das Herausnehmen der Billardbande aus Bil¬
larden oder Teilen von Billarden , sowie die Ver¬
äußerung .oder Lieferung der herausgenommeneii
Billardbandc oder von Billardbanden in Teile»
von Billarden ist nur mit ausdrücklicher Ein-
Ivilligung der 'Kriegs - Rohstoff - Abteilung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums zulässig.

8 5.

Anfragen und Anträge

Alle Anfragen und Anträge , die diese Be¬
kanntmachung betreffen , sind an die Kriegs - Rotz-
stosf - Abteilung (Sekt . 6 ) des Königlich Pceußi
scheu Kriegsministenums in Berlin SW . 48 , Bert,
hedcmannstraße 10 , zu richte » , und am Kovs
des Schreibens mit der Aufschrift „ Betrisst ' Zil-
lardbande " zu versehen.

Jnkrasttretk » .

„ach 8 5 * *) der Bekanntmachungen über Borratser*
Hebungen vonl .2 . Februar 1915 , ß . September
1915 und 21 . Oktober 1915 (Reichs - Gesetzbl.
Seite 54 , 549 und 684 ) bestraft wird,

, Ruch farm der Betrieb des .Dandelsgewerbes ge-
naß der Bekanntmachung zier Fernhaltung un-

- zuverlässiger Personen vom Dandel vom 23 . Sep¬

tember 1915 (Reichs - Gesetzbl . S , ■603 ) untersagt
werden,

§ 1.

Bo » der Be 'amitinuchuiig betroffene Gegenstände.

Kon dieser Bekanntmachung iverden berrossen:

Sämstliche vorhandenen und neu erzeugten Men-
> gen an Stab , Form - und Moniereisen,

8 2.
Beschlügnahmk,

Tie . .Vorräte a » Gegenständen der in 8 1 ge¬
nannten Art werden hiermit beschlagnahmt.

iS 3
Zulässige Verwendungen und Verfügungen

Trotz der Beschlagnahme ist allgemein die Ver¬
wendung von Stab - , Form - und Moniereisen und
die Verfügung darüber gestattet , sofern es nch

> nicht um Neu - , Erweiterungs - und Umbauten
Sou Bauwerken handelt . Die Verwendung für
letztere Zwecke ist nur gestattet , wenn ein Dring-

' lichkeitsschein mit dem Stempel des Krregsamitech
Bauten - Prüsstelle , vvrliegi : aus die Berivendung
für Brücken unter Eiseilbahngleiseir und für lau-

j sende Unterhaltungsarbeiten in Bergiverktzbetrieben
findet die Beschränkung keine Anwendung,

Beschlagnahme.

Die im / § 1 bezeichnete Billardbande wird hier-
beschlagnahmt.

8 53.
Wirkung der Beschlagnahme,

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Bornahine von Veränderungen an den voll ihr

^rührten Gegenständen verboten ist und rechrs-
3eschästliche Verfügungen über sie nichtig sind.

rechtsgeschäftlicheu Versügungcn stehen Ver¬

dungen gleich , die im Wege der Zmangsvoll --
Beckung oder Arrest » ollziehuug erfolgen . Trotz

^ Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Beifügungen zulässig , die mit Zustimmung der

a- Mit  Gefängnis bis zu cineiu Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mk , wird , sofern nicht

den allgemeinen Strasgesetzen höhere . Sira-
" verwirkt sind , bestraft:

!° er unbefugt er »en beschlagnahmten Gegenstand
»elseiteschasft , beschädigt oder zerstört , verwen-

verkauft oder kann oder xin anderes Ber-
stußerungs - oder Erwerbs geschast über ihn gb-
lchliestt;

der Verhslick )tnng,
'»egenstände zu verwahr, zu verwahren
Endeln , zuwiderhandelt:' «v e - c

die
und

r.-'chlagnahmten
pfleglich zu be-

^ - r d e n erlassenen Ä u s s ü h r u n g 7 *
•nittttnunaen zuwiderhaudelt.

Diese Bekanntmachung tritt am 25 , Juni 1917
in Kraft.

Frankfurt a , M . , den 25 . Juili 1917,

Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

MaiuK , den 25 . Juni 1917.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

~ BekNMchWg
9h , E 1001/5 . 17 Ä. « . » .

detreffead Beschlagnahme«ad Be-
ftaadserhednag«an Stad-, Zarm-
nnl Moaierctsea am 7. Suiii 1917.

(Betöffeittlichl im Reichsanzeiger Nr. 133.)
Nachstehende Bekanntmachung ivird hiermit

zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be¬
merken , daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , /jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor¬
schriften nach 8 6 *) der (Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
vom 26 . April 1917 (Reichs - Gesetzbl . S . 376)

und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht

Mit Gefängnis bis zu eitlem Jahr oder mit
- Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern

nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Srra-
) sen verwirkt sind , bestraft:
, l . ;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
beiseiteschasst , beschädigt oder zerstört , verwenoet,
verkauft oder kauft oder ein anderes Berlin ße
rungs oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt:

3. iver der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu be¬
handeln , znwiderhandelt:

4 . lver den erlassenen Anssührungsbestimmungcn
zuwiderhandelt,
** ) Wer vorsätzlich die Ausknnst»  zu der

) er aus Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Airgaben machte
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder

i mit Geldstrafe bis ' zu zehntausend Mark bestraft;
auch können Vorräte , die verschwiegen sind , rm
Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die Borge*
schriebenen Lagerbücher eiuzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die Ausknnst , zu der er aus
Grund dieser Verordnung vervslichtet ist , nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige wder
unvollständige Angaben macht , wird mit Geld¬
strafe bis zu dreitausend Mark oder im Unver-
mögenssalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die
vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten over zu

! führen unterläßt . , _



§ 4.
Meldepflicht. Meldepflichtige Personen.

Eisen-Kon struktio»en. Eisenbeton- und Beion-
.Bausirnien haben die bei ihnen am 1. eines
jeden Monats «Stichtag) lagernden Vorräte an
Stab -, Form- und Moniereisen bis zum 10. des
Monats dem Kriegsamt, Hauten-Prüfstelle. Ber¬
lin W 9, Leipziger Platz 13. zu melden. Aus-
genommen sind Bestände derjenigen Sorten , gl ei- ,
cher Form und gleichen Querschnitts, die am
Stichtage nicht mehr als 500 Kilogramni be¬
tragen. Falls die Gewichte nicht aus den Lager¬
büchern hervorgehen, ist sorgsältige Schätzung ge- i
stattet- Die Meldung hat auf Meldebogen zu
erfolgen, die bei der Bauten-Prüfstelle anzusor-
dern sind.

8 5.
Lagerbuchführung und Auskunstscrteilung.
Jeder Meldepslichtige(8 4) hat ein Lagerbuch

zu führen, aus dem die Vorräte und iese Än¬
derung der Vorräte an beschlagnahmten Gegen¬
ständen (8 1) und die .Verwendung, derselben er¬
sichtlich sein mutz. Beauftragten Beamten der
Militär - und Polizeibehörden ist dje Prüfung
des Lagerbuches, der Belege, sowie die. Besichti-
)n „g der Räume zu gestatten, in denen meld¬
pflichtige Gegenstände vermutet werden.

8 6.
Anfrage, , und Anträge.

Die Dringlichkeitsscheine sind zu beantragen:
1. für Bauten, die von der Marine-Verivalrung

veranlaßt sind, durch das
iNeicks-Ptarine -Amt. Berlin © ., Königin-«« -

gusta-Itr . 38/41,
2. für Bauten, die von der Verwaltung der Preu¬

ßisch-Hessischen Ttaatsbahuen und der Reichs¬
eisenbahnen veranlaßt finde durch das
Ministerium der öffentlichen Arbeiten . Berlin

W . 8. Vosijir . 35.
3. für sämtliche anderen Bauteil durch das

Kriegsamt . Bauten -Prüfstelle Berlin W . 9.
Leipziger Platz 13.

Die Anträge sind mit eingehender Begründung
zu versehen.

Alle sonstigen Anfragen und Anträge, welche
die vorstehende Bekanntmachung betreffe,l, sind an
das Königlich Preußische Krieg -Minister iu nr(.
Kriegsamt. Bauten-Prüfstelle, Berlin W. 9, Leip¬
ziger Platz 13, zu richten.

8 7.
Inkrafttreten der Bekanntmachung.

Die vorstehende Bekanntmachung tritt mit Be¬
ginn des 18. Juni 1917 in Kraft-

Kriegs ,niubsterium. Kriegsalnt.
Im Austrage

W ol f f h ü g e l._MmmW
Rr . Bst . 600/6 . 17 .ft . 9*. A-

betreffen), BkftMttrhrbmz um
HoMie» ilcr Art.

Dom 27. 3nm 1917.
Nachsteheiche Bekanntmachung wird hiermit zur

allgemeinen Kenntnis gebracht mir dem Bemerken,
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Znwider-
handlung nach 8 5 der Bekanntinachungenüber
Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3. Tep-
hember 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54. 549 »ud 684) bestraft wj,rd.*)

Wer vorsätzl'ich die Auskunft,  zu der er
aus Grund dieser Berordnurrg verpflrchtet ist, nrcht
in der gesetzten Frist erteilt otzecn>i sse » ti i d)
unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht,  wird mit Gefängnis brs
zu sechs Monaten oder .mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Work  bestraft ; auch
könnenV o r r ä l e , die verschwiegen smd, im Ur s
teil für d em Staate verfallen .erklärt
werden.  Ebenso wird bestraft, wer porsützlich dis
vorgefchriehenen Lagerbücher einzurrchtett oder zu
führen unterläßt. Wer fa h r l äff i g b i e Auss
f u u f t,  zu der er auf Grund dieser Verordnung
verpflichtet ist, nicht in der gesetzte.« Fritz erteilt
oder unrichtige oder u n v o t i st ä n dig e
Angaben macht,  wird mit Gelostrase bis
zu d r ei 1a u s en d M a r k oder im UnvermöaenÄ'
falle mit Gefängnis bis zu sechs Mo -»
naten  bestraft . Ebenso wird bestraft, wer lahrs
lässig die volgefchrirhenen Lagerducher emzurichten

Auch kann der Betrieb des Hrmdelsgewerbesge¬
mäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu¬
verlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember' 1A5 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) untersagt
werden.

8 1.
Melde»,flicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Per¬
sonen lmeldepslichtige Personen) unterliegen hin¬
sichtlich der von dieser Bekanntmachungbetroffe¬
nen Gegenstände (MeldepflichtigeGegenstände)
einer Meldepflicht.

8 2.
Meldepslichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind alle Vorräte an:
Sägespänen (Sägtznehl), Hobelspäneu und an¬

deren HolIspänen (Drehspäne, Maschinenspäne
usw.).

8 3.
Metdepflichitige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen, welche Gegenstände der im 8 2

bezeichneten Art in Gewahrsam haben oder aus
Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des
Erwerbes wegen lausen oder verkaufen;

2. gewerbliche Ilnternehmer, in deren Betrieben
solche Gegenstände anfallen oder erzeugt werden;

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften
und Verbände.
Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem

Stichtage aber schon abgesandten Vorräte sind
nur von dem Empfänger zu melden.

8 4-
Ausiwynie ».

Ausgenommen von der Verpflichtung zur Er¬
stattung der BestandSineldung sind:
a) Personen usw. (§ 3), in deren Gesamtbetriebe

der monatliche Ansall nicht mehr als 1 Tonne*)
an meldepslichtigen Gegenständen(§ 2) beträgt,

b) Personen, bereit gesamter Vorrat an melde¬
pflichtigen Gegenständen (8 2) nicht mehr be¬
trägt als 5 Tonnen.

8 5»
Stichtag . Meldefrist , Meldestelle.

Für Jie Meldepflicht sind die am 1.5Juli,
1. September und 1. Dezember 191.7 (Stichtage)
vorhandenen Bestände a„ meldepslichtigen Gegen¬
ständen maßgebend.

Die erste Meldung hat bis zum 15. Juli 19.17,,
die späteren Meldungen haben bis zum sünf-
zehuten Tage des auf den Stichtag sorgenden
Monats zu erfolgen.

Die Meldungen sind an die „Beschaffuilgsstell«
für Holzspahne und Streumittel bei der König!.
Intendantur der militärischen Institute " . Berlin
W. 30, Vietoria Luiseplatz8, zu erstatten.

Erreichen die Vorräte au den im 8 ' 2 be-
zeichuete» Gegenständen erst »ach dein Stichtag
die meldepslichtigert Mengen, so ist die Besstands-
meldung innerhalb 2 .Wochen an die vorbezeichnete
Stelle zu erstatten.

8 fl.
Art der Meldung.

Die Meldungen haben auf den amtlichen Melde¬
scheinen zu erfolge», die bei der Vordruckverwal-
lung der Kriegs-Rohstosf-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW . 48,
Bert. Hedemannstraße 10, unter Angabe der Bor-
drucknummer Bst. 1479b anzufordern sind.

Tie Änsorderung der Meldescheine ist ,mt deut¬
licher llnterschriit und gchiauer Aoresse zu ver¬
sehen.

Ter Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen
als zur Beantwortung der gestellten Fragen nicht
verwandt werden- Aus die Voroerseite der zur
Uebersendung der Meldung beimtztei, Briefum¬
schläge ist der Vermerk zu setzen:

„Betrisst : Erhebung über Sägespäne."
Po» den erstatteten Meldungen ist eine zweite

Aussertigung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von
den. Meldenden bei seinen"GeschäftSpaPieren zu-
rüAzubehalten.

8 7-
Lagerbuchführung.

Jeder gemäß 8 3 Meldepslichtige hat über die
meldepflichtigen Gegenstände ein Lagerbuch zu
führen, aus dem jede AenderuuS der melde,pflich¬
tige» Vorratsmengen und ihre Verwendung er¬
sichtlich sein muß- Soweit der Meldepslichtige

*} 1 Tonne --- 1000 kg.

bereits ein derartiges Lagerbuch führt, braucht er
kein besonderes Lagerbuch einzurichten.

Beauftragten Beamten der. Polizei- oder Mili-
tärbebörden ist jederzeit die Prüfung , des Lager¬
buches sowie die Besichtigung der Räume zu ge¬
statten, in denen meldepslichtige Gegenstände sich
befinden oder zu vermuten sind.

8 8i
Anfrage » und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, welche diese Be¬
kanntmachung betreffen, sind an die Beschasfungse
stelle für Holzspäne und Streumittel bei der In¬
tendantur der militärischen Institute , Berlin, zu
richten. Sie müssen auf dem Briefumschlag sowie
am Kopse des Briefes den Vermerk tragen:

„Betrifft : Erhebung über Sägespäne."
' § 9-

Inkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am 27. Juni 1917

in Kraft.
Frankfurt a. M.. den 27. Juni 1917.

Stellv. Genenilkominando de» 18. Armeekorps.
Mainz , den 27. Juni 1917.

Der Gouverneur der Fqftnng Mainz.

Lekannlmackung
Die Preiskommission sür Gemüse und Obst für

den Regierungsbezirk Wiesbaden hat in ihrer heu¬
tigen Sitzung beschlossen:

I. 1 |
Für große, harte Süßkirschen lKnorbelflrschen),

wird der Erzeugcrhöchstpreis zum 5. Juli ds- Jrs.
aus 53 Psg. sür das Pfund festgesetzt- Die üb¬
rige» festgesetzten Kirschenpreise werden von dieser
Festsetzung nicht berührt- Es ist verboten, andere
Kirschensorteil, als die obengenannten, zu dem
höheren Preise zu verkaufen- Zuwiderhandlungen
werden unnachsichflich verfolgt- . !

Die Äommunalverbände. insbesondere soweit sie.
Märkte traben, haben die nötigen Anordnungen zu
treffe», daß die Knorbelkirschen als solche gekenn¬
zeichnet und vo„ dem Verkäufer vor Beginn des
Marktes besonders angemeldet werve». Auch für
den Verkauf in Läden sind Borschristen zu er¬
lassen, die die Verwechselung mit anderen Kn-,
schensorten ausschließen.

II.
Der Preis sür Erdbeeren bleibt bis aus wei¬

teres unverändert: £■
60 Pfg. für bi, erste Wahl und
30 . , . zweite „

Es werden folgende Höchstpreise festgesetzt:
III.

1. für Friihzioiebel (Steckzwiebel)
bis 1. Jul, mit kraut 30 Psg. j, Psv.
von da ab ohn: kraut 20 . , .
2. kür Frükwirüng unä Rotkohl:
bis 20. Juli . . 20 Psz. je Psd.
. >0. August ,15. „ ,
„ 1. September 10 . , ,
. 20. September 8 . , ,

3. für Tomaten:
bis 15. August 35 Pfg. je Pfd.
von da ad 25 , » ,

Auf die am Schluß der Bekanntmachung vom
19. Mai 1917 abgedcuckten Bestimmungen wir»
wiederholt verwiesen. Insbesondere wird daram
hingcwiesen, daß der Verkauf durch den Erzeug«
am Erzeugungsorte nur zu den hier bekannt ge¬
machten Preisen erfolgen darf. Will der Ver¬
käufer den Groß- oder Kleinhanoelspreis erzielen,
so muß er die Ware dem Markte zusühren uiw G
dann berechtigt, im Groß- oder Kleinhandel v,
dafür von den Kommunalverbändeu festgesetzt«
Höchsthandelspreise»u verlangen. (Siehe 8 »
Verordnung über Gemüse und Obst vom 3. um'
ds. Jrz .) Es sind namentlich sür Kirschen«A
Erdbeeren zahlreiche Ueberlrerungen der Bestrw.
mung vorgekommen. Es wird ausdrücklich oaram-
hittgewiesen. daß. derartige Uebertrenrngen>«• ->
kunst unnachsichtlich verfolgt werden.

Wiesbaden, den 19. Juni 1917.
Der Vorsitzende

D r oe g e,
Geheimer Re gierungsrar

Bestellungen
auf den ^

„Mingamr Anzeiger
für das 3. üiurtnl werden noch von un|»«n
ZeitungStrügerii. von den Postanstalten "
unserer Geschäftsstelle entgegengenoinmen.

2er Verlag.

«kraul » . SchliiUeirmi«: I . L. W e» „
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